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statten, der Entwicklung und Gestaltung neuer Technolo
gien und Verfahren sowie moderner Formen der Produk
tionsorganisation,

— bei der Rationalisierung der Tätigkeiten des produktions
vorbereitenden sowie des Leitungs- und Verwaltungsper
sonals.

Arbeitsstudium
1. Die Methoden und Verfahren des Arbeitsstudiums sind 

wichtige Grundlagen zur Analyse des Niveaus der Orga
nisation der Arbeit an den Arbeitsplätzen und in Arbeits
prozessen.

Arbeitsstudien sind eine wesentliche Voraussetzung für

— die rationelle Gestaltung der Arbeitsorganisation ein
schließlich der Verbesserung der Umweltbedingungen 
am Arbeitsplatz, 4

— die Ermittlung von Rationalisierungsschwerpunkten,
— die Begründung des Planes und die Plandurchführung.

Arbeitsstudien sind in allen Phasen des betrieblichen 
Reproduktionsprozesses anzuwenden. Sie sind mit tech
nischen, technologisdien, ökonomischen und soziologischen 
Analysen sowie den Analysen des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes zu verbinden. Damit werden Grundlagen 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen einschließlich 
der Arbeitsorganisation geschaffen. Arbeitsstudien sind 
darauf zu richten, das technische, technologische und öko
nomische Niveau zu enhöhen sowie die Bildung und Festi
gung sozialistischer Arbeitskollektive zu unterstützen.

2. Die Erfassung der vorhandenen Produktivitäts- und 
Effektivitätsreserven, insbesondere der Arbeitszeit, der 
zeitlichen Auslastung der Grundfonds und der Aufwen
dungen für Fehlleistungen, der Arbeitsabläufe und Ar
beitsmethoden ist besonders mit Hilfe von Aufnahmen 
des Arbeitstages, Multimoment-Häufigkeits- und Multi- 
moment-Zeitmeßverfahren, Arbeitsfolgestudien, Beid- 
handanalysen und der Kowaljow-Methode durchzufüh
ren. Die Analyse des Arbeitsablaufes durch die Werktäti
gen ist zu fördern. Zur Analyse von Arbeitsmitteln, Ar
beitsgegenständen, Arbeitsplätzen und Arbeitsverfahren 
sowie der Umwelt bezüglich der Erfüllung arbeitswissen
schaftlicher Forderungen sind Vergleiche der vorhande
nen Werte mit arbeitswissenschaftlichen Normativen, 
Richtwerten und Empfehlungen durchzuführen. Das be
trifft z. B. die maßliche Gestaltung, die Anordnung der 
Bedienelemente und Informationsträger, -die arbeits- und 
allgemeinhygienischen Bedingungen sowie die Arbeits
sicherheit. Dazu sind arbeijtswissenschaftliche Anforde
rungsbilder heranzuziehen.
Die Arbeitsanforderungen an die Werktätigen im Hin
blick auf ihre Qualifikation, Verantwortung und auftre
tende Arbeitserschwemisse sind mit Hilfe von Anforde
rungsstudien zu bestimmen.
Arten und Höhe der Beanspruchungen der Werktätigen 
im Arbeitsprozeß und die Auswirkungen auf die Repro
duktion der Arbeitskraft, auf das Leistungsvermögen und 
die Persönlichkeitsentwicklung sind zu untersuchen. Die 
Beurteilung der Tauglichkeit und der psychologischen 
Leistungsvoraussetzungen durch klinische, physiologische, 
psychologische und epidemiologische Untersuchungsme
thoden ist zu vervollkommnen.
Zur Analyse der sozialen Beziehungen in den Arbeits
kollektiven der Werktätigen, zur Verbesserung von 
Ordnung und Disziplin, der Einstellung zur Arbeit sowie 

• zur Wirkungsweise der Formen der materiellen und mo
ralischen Stimulierung sind soziologische und psycholo
gische Untersuchungsmethoden anzuwenden.

3. Die Methoden und Verfahren des Arbeitsstudiums sind 
bei der Vorbereitung von Einzelmaßnahmen, der Unter
suchung einzelner Arbeitsplätze und der komplexen Ana
lyse ganzer Produktionsabschnitte anzuwenden. Die Ana

lysenmethoden sind in Abhängigkeit vom Untersuchungs
gegenstand, dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen 
sowie den Anforderungen an die Genauigkeit der Ana
lysenergebnisse und Aussagen auszuwählen.
Ausgehend von der Ziel- und Aufgabenstellung der Ana
lyse sind im Ergebnis von Grobanalysen Sofortmaßnah
men zur Veränderung der Arbeitsbedingungen durchzu
führen und erkannte Schwerpunkte mit spezifischen 
Arbeitsstudien bis zu den Details am Arbeitsplatz weiter 
zu untersuchen. Die erarbeiteten Maßnahmen sind in die 
betrieblichen Plandokumente entsprechend den plan
methodischen Bestimmungen aufzunehmen.

4. Arbeitsstudien sind verstärkt bei der Forschung und Ent
wicklung, Projektierung, der konstruktiven und technolo
gischen Vorbereitung der Produktion durchzuführen. 
Damit werden qualitative und quantitative Aussagen 
über Produktions- und Arbeitsbedingungen künftiger 
Prozesse gewonnen. Projektierungsunterlagen, Pilotanla
gen, Funktions- und Vergleichsmuster sind zu analysie
ren, um die zu erwartenden Arbeits- und Qualifikations
anforderungen, die Arbeitsbeanspruchungen und die ma
teriellen Arbeitsbedingungen zu beurteilen. Auf dieser 
Grundlage sind Maßnahmen festzulegen, die mit der 
Überleitung der Entwicklungsergebnisse in die Produk
tion die Realisierung arbeitswissenschaftlicher Erkennt
nisse gewährleisten.

Arbeitsgestaltung

1. Mit der Arbeitsgestaltung sind in Auswertung der Er
gebnisse des Arbeitsstudiums arbeitswdssenschaftliche Er
kenntnisse für die Rationalisierung von Arbeitsprozessen 
und -plätzen sowie bei der Gestaltung von Arbeitsplatz
ausrüstungen, von Maschinen und Anlagen anzuwenden. 
Die Vorschläge der Werktätigen und bereits vorliegende 
Typenlösungen der WAO für Arbeitsplätze und Techno
logien sind dabei zu berücksichtigen.
Die Arbeitsgestaltung ist durch konstruktive, technolo
gische, produktions- und betriebsorganisatorische Lösun
gen zu verwirklichen.

2. Bei der Entwicklung und Konstruktion von Erzeugnissen, 
Arbeitsmitteln, Technologien und Verfahren sowie bei 
der Projektierung von Produktions- und Arbeitsstätten 
sind die Erfordernisse der Arbeitsgestaltung von vorn
herein zu verwirklichen. Durch Anwendung der Norma
tive, Grundsätze und Richtlinien der Arbeitsgestaltung 
sind
— Arbeitsplätze mit gesundheitsgefährdenden Arbeits- • 

bedingungen zu vermindern und die Anzahl der Ar
beitsplätze mit körperlich schweren sowie einseitig 
belastenden Arbeiten einzuschränken,

— Arbeitsplätze einzurichten, die für den Einsatz von 
Frauen, Jugendlichen, Rehabilitanden und Werktäti
gen in höherem Lebensalter geeignet sind,

— Arbeitsinhalte so zu gestalten, daß die Entwicklung 
der Persönlichkeit gefördert und der Arbeitsprozeß 
mit schöpferischen -Elementen angereichert wird.

Bei allen Maßnahmen der Arbeitsgestaltung sind der Ge
sundheits- und Arbeitsschutz sowie der Brandschutz zu 
gewährleisten.

3. Die Arbeitsgestaltung ist zur Rationalisierung bestehen
der Arbeitsprozesse und -plätze zu konzentrieren auf die 
Vervollkommnung bzw. Verbesserung

— der Organisation und materiell-technischen Versor
gung der Arbeitsplätze, insbesondere durch Gestal
tung, Anordnung und Ausrüstung der Arbeitsplätze 
nach arbeitswissenschaftlichen Erfordernissen, Verbes
serung des Einrichtens, der Wartung, Pflege und In
standhaltung der Maschinen und Anlagen, rationelle 
Gestaltung der Transport- und Kontrolltätigkeiten,


